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Frick-Laufenburg
Rheinfelden-Möhlin

Gras an Schule verkauft und bei Einbruch Schmiere gestanden
Bezirksgericht Laufenburg verurteilte jungenMann zuHaftstrafe von 22Monaten – vor demObergericht fällt die Strafe nun höher aus.

Dennis Kalt

Marihuana, zwei Feinwaagen
und ein halbes KilogrammAm-
phetamin – bei einem Mitte
20-Jährigen beschlagnahmten
die Strafverfolgungsbehörden
eine grosse Menge an Drogen
samt dazugehörigen Utensili-
en. ImHerbst 2022 verurteilte
das Bezirksgericht Laufenburg
denBeschuldigtenwegenmeh-
rerer Betäubungsmitteldelikte
zu einer bedingten Freiheits-
strafe von 22Monaten.

Damitwardie Staatsanwalt-
schaftRheinfelden-Laufenburg
nicht einverstanden.Gegendas
Urteil legte sie Berufung ein.
Denngleichzeitig sprachdasBe-
zirksgerichtLaufenburgdenBe-
schuldigten von denVorwürfen
des versuchten Diebstahls, der
Sachbeschädigung,desversuch-
ten Hausfriedensbruchs, der
mehrfachenunbefugtenAbgabe
von Betäubungsmitteln an eine

Person unter 18 Jahren und des
mehrfachen unbefugten Kon-
sums von Betäubungsmitteln
frei.Auch fürdiesePunktewoll-
te die Staatsanwaltschaft
Schuldsprücheund forderte ins-
gesamt eineErhöhungderFrei-
heitsstrafe auf 30 Monate un-
bedingt.Die Anklagewirft dem
Beschuldigten vor, zwischen
3 und 4 Uhr nachts bei einem
TerrassenhausSchmieregestan-
den zu haben. Dies, während
vier andere Personen versucht
hätten, in dieses einzubrechen,
um Geld zu stehlen. Die Vor-
instanz begründete den Frei-
spruchdamit, dassderBeschul-
digte nicht verteidigt gewesen
sei unddaher sämtlicheEinver-
nahmen von Personen, die ihn
belasten, unverwertbar seien.

Doch anders als in der erst-
instanzlichen Hauptverhand-
lung, in welcher der Beschul-
digte von seinem Recht auf
Aussageverweigerung Ge-

brauch machte, gestand er vor
dem Obergericht ein, am ver-
suchten Einbruchdiebstahl be-
teiligt gewesen zu sein. Zu sei-
nemTatbeitrag führte er aus, in
dieHände geklatscht zu haben,
als die Polizei aufgetaucht sei.

Daraufhin seien alle Täter
davongerannt.

Beutehättegleichmässig
aufgeteiltwerdensollen
GemässAussagenandererTäter
sei ausgemacht gewesen, die
Beutegleichmässiguntereinan-
der aufzuteilen. Gemäss Ober-
gericht sei es irrelevant, dass
sich niemand daran erinnern
konnte, wessen Idee der Ein-
bruchsdiebstahl war. Einzig
käme es darauf an, dass alle Tä-
ter den Tatentschluss gemein-
samgefasst oder sichdiesemzu-
mindest angeschlossen haben.

Nachdem der angeklagte
Sachverhalt rechtsgenüglich er-
stellt sei, könnegemässOberge-
richt offenbleiben, ob die Ein-
vernahmenderanderenamver-
suchten Einbruch beteiligten
Personen rechtlich verwertbar
seien.EbensoalsMittäter schul-
dig gemacht hat sich der Ange-
klagte gemäss Obergericht der

Sachbeschädigung. Denn so
ging beim versuchten Ein-
bruchsdiebstahl eine Glasfens-
terfrontnebenderEingangstüre
zu Bruch. Das Bezirksgericht
Laufenburg sprachdenBeschul-
digten damals noch frei, da die-
ser die Glasscheibe nicht be-
schädigt habe,weil er sichnicht
einmal in Sichtweite des Ein-
gangsbereichs befunden habe.
Doch gemässObergericht habe
der Beschuldigte zumindest in
Kauf genommen, dass sich die
anderen Mittäter – während er
Schmiere stand – nötigenfalls
auch durch Aufbrechen einer
Türe oder einesFenstersZutritt
zur Liegenschaft verschaffen
würden.

ZweimalMarihuanaan
derSchuleverkauft
Ebenso –entgegenderersten In-
stanz – befand das Obergericht
denAngeklagtendesversuchten
Hausfriedensbruchs und der

AbgabevonBetäubungsmitteln
an eine Person unter 18 Jahren
schuldig. Der Beschuldigte ge-
stand, zweimal zwei Gramm
Marihuana an einer Schule ver-
kauft zu haben. Gemäss Ober-
gerichthandeltederBeschuldig-
te vorsätzlich, da er gewusst
habe, dass der Käufer unter
18 Jahre alt war.

Das Obergericht verurteilte
denBeschuldigtenzueinerFrei-
heitsstrafevon28Monaten.Den
vollziehendenTeil derFreiheits-
strafe legte es auf 12, denaufge-
schobenen Teil auf 16 Monate
fest. Dies infolge der erhebli-
chenBedenken anderLegalbe-
währung sowie des nicht mehr
als leicht zu qualifizierenden
Verschuldens. SoverfügtderBe-
schuldigtebereits überdrei teil-
weise einschlägige Vorstrafen.
«Mithin zeichnet sich das Bild
einesunbelehrbarenWiederho-
lungstäters ab», heisst eshierzu
imUrteil. (SST.2023.56)

Vor dem Obergericht muss sich
ein Mann verantworten, weil er
unter anderem Marihuana bei
einer Schule verkauft haben soll.
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Von der Mühle bis zur Villa
US-UnternehmenAirbnb ist inzwischen auch imFricktalweit verbreitet – niedrigeKosten fürVermieterinnenundVermieter vonWohnungen.

Hans ChristofWagner

Airbnb in der Kritik: «Pariser
ziehen weg.» «Wie viel Airbnb
verträgt eineStadt?»«IstAirbnb
mitschuldig an Zürichs Woh-
nungsknappheit?» So lauten
aktuelle Schlagzeilen. InTouris-
musdestinationen sollen die
via den Online-Vermittler aus
den USA vermieteten Ferien-
wohnungen massiv die einhei-
mischenMieterinnen undMie-
ter verdrängen, heisst es.

Davon ist das Fricktal, auch
weil eben keine Ferienregion,
noch weit entfernt. Dort ist die
Zahl derBuchungenvergleichs-
weise bescheiden. Dort sind es
nichtnurdieklassischenFerien-
gäste. Dort ist die Zahl der via
Airbnb vermieteten Häuser,
Wohnungen und Zimmer noch
überschaubar.

Von der Menge her über-
schaubar, von der Qualität her
teils auffallend. In Eiken ist es
ein «Schweizer Tiny House
mit Garten und japanischem
Touch». In Wegenstetten wird
eineLocationals«Romantische
Auszeit/Romantic Getaway für
Paare» angepriesen – Tantra-
Sex-Liege inklusive Kärtchen
mit möglichen Positionen,
knallrot umhülltes Himmelbett
und Liebesschaukel gehören
zum Inventar.

HistorischeMühle in
Oberhofganzneudabei
In Frick wird zumÜbernachten
in ein früheres Kolonialwaren-
hauseingeladen,das ehemalige
Heim der weltberühmten
Wissenschafterfamilie Theiler.
Aber: Wer sich dafür interes-
siert, kommtnicht zumZug.Der
Airbnb-Account dahinter ist
schon lange nicht mehr aktiv.
«Er konnte irgendwie nicht
definitiv gelöschtwerden», sagt
Ex-Betreiberin Rosanna Simo-
nett. Ganz neu bei Airbnb gelis-
tet ist hingegenMatthiasWipfli

aus Oberhof, der seine Gäste
rustikal und urig in einer frühe-
renund frisch renoviertenhisto-
rischenMühle empfängt.Wipfli
ist so neu dabei, dass es bisher
noch zu keiner Vermietung ge-
kommen ist. Anfangs, räumt er
ein, habe ihm die Preisgestal-
tung noch leicht Kopfzerbre-
chen bereitet. Was kann er pro
Nacht verlangen? 179 Franken
sind es jetzt, für zwei bis vier
Gäste. Airbnb ist bei ihm zwar
nur eines von mehreren Stand-
beinenderVermietung.Aber er
sagt: «Mit demhohenBekannt-
heitsgrad weltweit ist es kaum
zu umgehen.» Das sieht auch
Nathalie Wermeille aus Rhein-
felden so. Sie vermarktet ihr

«Ambrosia Guesthouse» mit
achtZimmernund ihr«Ambro-
sia Hüsli» mit sechs Zimmern
aktuell noch nicht via Airbnb.
Aber das soll sich ändern,
zumindest beim «Hüsli». «Für
Airbnb ist das ideal»,meint sie.

NamedesUnternehmensgeht
aufLuftmatratzezurück
Sie nimmt die Airbnb-Klien-
tel als preissensibler wahr, als
Selbstversorger mit tieferem
Budget und der Grundidee der
Plattform folgend: günstig
unterkommen inPrivatwohnun-
gen. Auch wenn heute kaum
noch jemand auf einer Luft-
matratze nächtigt, war sie doch
namensgebend für das Unter-

nehmen:air, englischLuft.Auch
in Rheinfelden steht die Villa
Wencke, Baujahr 1928, vermie-
tet von Wencke Schmid. Seit
Start Ende 2022 war die Woh-
nung zehnmal vermietet. Tönt
nach wenig, aber Schmid sagt,
dasseinigeLangzeitmieterinnen
und -mieterdarunterwaren,die
teilweise bis zu zwei Monate
gebliebenseien.Schmidschwört
aufAirbnb.«90Prozentmeiner
Vermietungen laufendarüber»,
sagt sie. Und schiebt nach: «Ich
habe damit gute Erfahrungen
gemacht.» Gelungen sei auch,
dassnichtnurdieGastgebenden
beurteilt werden können,
sondern auch die Gäste selbst –
gut auch als Schutz vor denen,

die sich nicht an die Regeln
hielten.

Eigene Websites verdrängen
diePlattformen
Aber noch vorteilhafter für Ver-
mieterinnen wie Schmid dürfte
sein, dass an der von Airbnb er-
hobenen «Servicegebühr» den
grösseren Teil die Mietenden
übernehmen.AuchMarcellound
Sandra Flückiger gefällt das. Sie
vermieten in Rheinfelden zwei
Ferienwohnungen über Airbnb,
schonseit zehn Jahren.«Fürden
Anfanggehtesgarnichtohne,ge-
rade auf dem internationalen
Markt, wo Airbnb ein Riesenbe-
griffist»,sagtMarcelloFlückiger.
Aber: Inzwischen könne er zwei

Drittel der Buchungen über die
eigenen Websites oder über die
Seite des städtischen Tourismus
abwickeln. Nur noch ein Drittel
laufe über Online-Plattformen,
zu denen Flückiger auch Boo-
king.comzählt. Aberdafür seien
die Provisionen vergleichsweise
hoch –höher als beiAirbnb.

AbereinProblemmitAirbnb
haben die Flückigers und Wen-
cke Schmid dann doch: Dass
diePlattformdie inRheinfelden
erhobene Kurtaxe in Höhe von
2.85 Franken pro Person und
Nachtnichtverbuchenkann.Die
müssen dieGäste bar bezahlen.
Flückiger sagt, dass sich das für
Airbnb nicht rechne, zumindest
nicht imAargau.

Auch im Fricktal nimmt die Zahl der Airbnb-Unterkünfte zu. MatthiasWipfli aus Oberhof
bietet eine historischeMühle zumÜbernachten an.

In Rheinfelden steht die Villa Wencke, Baujahr 1928, vermietet vonWencke Schmid.
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